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 Seit Beginn der Weltmeisterschaft haben 
über 1,1 Millionen Fußballfans die 2.185 
Public-Viewing-Veranstaltungen in Baden-
Württemberg besucht und überwiegend 
friedlich das „Sommermärchen“ miteinander 
gefeiert. Erfreulich ist, dass es bei den Au-
tokorsos  zu keinen Unfällen mit schwerwie-
genden  Verletzungen gekommen ist. 
   Der GdP bereitet aber die hohe Zahl der 
verletzten Polizeibeamten und die zum Teil 
hohe Gewaltbereitschaft große Sorgen. 
Rund 30 Polizeibeamte wurden bei den 
Einsätzen rund um die Veranstaltungen zur 

Fußball-WM in Baden-Württemberg verletzt. 
„Das trübte das Gesamtbild“, so der Innen-
minister Heribert Rech.  Werteverluste in-
nerhalb unserer Gesellschaft wirken sich 
auch auf die tägliche Arbeit unserer Polizis-
ten aus. Respektlose und gewaltbereite 
Chaoten dürfen nicht die ganz große Mehr-
heit der friedlichen Fans in Misskredit brin-
gen.  
   Im Übrigen ist es nicht zu tolerieren, 
wenn unsere Kolleginnen und Kollegen bei 
ihrer Arbeit behindert oder gar angegriffen 
werden.  

WM-Fazit: 

„Sommermärchen“ ist vorbei, doch es gab nicht 
nur friedlich feiernde Fußballfans 

Die FIFA Fußball-WM 2010 war auch in Baden-Württemberg wieder ein „Sommermärchen“. Die überwiegende Zahl der Fans 
der DFB-Elf machte der Polizei im Land wenig Probleme. Trotzdem kam es vereinzelt auch zu Festnahmen. 
                                                                                                                                                        Foto: © TM (GdP) 
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GdP zur Stärkung des Richtervorbehalts bei Blutentnahmen 

Freiberg: Personelle Misere bei der Justiz wird polizeiliche 
Arbeit weiter erschweren 

Berlin. Nach der heutigen Ent-
scheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts in Karlsruhe, den 
sogenannten Richtervorbehalt 
bei der Entnahme von Blutpro-
ben zu stärken, hat die Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) die Lan-
desregierungen aufgefordert, 
die personelle Ausstattung der 
Justiz massiv zu verbessern. 
Konrad Freiberg, Bundesvorsit-
zender der GdP: „Schon die po-
lizeiliche Kontrolle von Alkohol-
fahrten ist durch den personel-
len Kahlschlag bei der Polizei 
massiv zurückgefahren worden. 
Nun haben die Karlsruher Rich-
ter mit ihrem Urteil die Arbeit 
der Polizei weiter erschwert." 
Freiberg weiter: "Adressaten des 
Richterspruchs sind aber nicht die 
Kolleginnen und Kollegen der Poli-
zei, sondern die Haushälter in den 
Ländern, die eben nicht nur bei der 
Polizei, sondern auch bei der Justiz 
und auch in anderen Bereichen des 
öffentlichen Dienstes die Spar-
schraube unentwegt anziehen.“ 
 
   Freiberg forderte die politisch 
Verantwortlichen auf, Geld in die 
Hand zu nehmen, um möglichst 
bald einen funktionierenden richter-
lichen Bereitschaftsdienst einzurich-
ten. Es sei, so Freiberg, nicht hinzu-
nehmen, dass mutmaßliche Alko-

holsünder aufgrund der ignoranten 
Sparpolitik der Länder weiterhin 
ungestraft davonkommen könnten. 
Freiberg: „Ich bin sehr skeptisch, 
dass die Politik angesichts der Fi-
nanzmisere in den Haushalten un-
serer Forderung nach einer perso-
nellen Stärkung der Polizei und 
auch der Justiz in absehbarer Zeit 
nachkommen wird. Immer höhere 
Hürden führen unweigerlich zum 
Stolpern und schließlich zum Sturz. 

Es muss jetzt die Wahrheit auf den 
Tisch. Die Politik hat die Verantwor-
tung und die Pflicht den Bürgerin-
nen und Bürgern zu sagen, dass die 
Polizei bei weitem nicht so effektiv 
arbeiten kann, wie es die Sicher-
heitslage erfordert. Zögern die Poli-
tiker dieses Eingeständnis weiter 
hinaus, so vernachlässigen sie die 
berechtigten Interessen der Öffent-
lichkeit.“  
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Verkehrspolizisten leben gefährlich. 
Vor allem die Jagd auf Temposünder 
ist gespickt mit Risiken: Übergriffe 
auf die Beamten durch Mücken und 
Zecken beschäftigen nun sogar ein 
Bundesgericht. 
   Ein Zeckenbiss, den ein Polizeibe-
amter im Dienst erleidet, ist grund-
sätzlich als Dienstunfall anzuerken-
nen. Zu dieser Erkenntnis gelangt 
das Saarländische Oberverwaltungs-
gericht (OVG) Saarlouis in einem 
aktuellen Urteil. Nach dem Richter-

spruch gilt dies auch, wenn noch 
nicht feststeht, ob es zu Folgen, wie 
etwa zu einer Borrelioseerkrankung, 
kommen wird (Az.: 1 A 155/08). 
 
   Das Gericht gab mit seinem grund-
legenden Urteil der Klage eines Poli-
zeibeamten statt. Wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung der Sache lie-
ßen die Richter jedoch zugleich die 
Revision zum Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig zu. 
 

Dienstliche Bisse wiegen schwer 
Der Freund und Helfer hatte sich 
während einer Verkehrskontrolle in 
hohem Gras aufgehalten. Dabei 
saugte sich eine Zecke an ihm fest. 
Als er den Zeckenbiss als Dienstun-
fall meldete, winkte der Dienstherr 
mit der Begründung ab, es handele 
sich um keinen spezifischen Dienst-
unfall. Vielmehr könne ein Zecken-
biss jeden Bürger treffen und sei da-
her dem allgemeinen Lebensrisiko 
zuzurechnen. 

Polizei 
Zeckenbiss ist Dienstunfall 
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Berlin. Einer Kennzeichnungspflicht 
für Polizeibeamtinnen und -beamte 
erteilt die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) weiterhin eine klare Absage. 
Die von Amnesty International (ai) 
bei der Vorstellung ihres jährlichen 
Tätigkeitsberichts erhobene Forde-
rung, so der GdP-Bundes-
vorsitzende Konrad Freiberg, blen-
de komplett aus, dass Polizistinnen 
und Polizisten während ihrer Ein-
sätze aus vielerlei Blickwinkeln ge-
filmt oder fotografiert würden, die-
se Videos und Fotos nahezu unend-
lich lange im Internet abrufbar blie-
ben und so eine Verfolgbarkeit bis 
ins Private hinein sehr leicht mög-
lich sei.  
   Konrad Freiberg: „Es ist eine 
nicht akzeptable Zumutung für die 
Einsatzkräfte, wenn sie über ihren 
Dienst hinaus, permanent mit ihrer 
beruflichen Tätigkeit konfrontiert 
werden und in ihrer Freizeit Be-
schimpfungen, Sachbeschädigun-
gen und Nachstellungen erleiden 
müssten.“ Bei der Betrachtung sol-
cher vor allem in linken Internet-
szenen abrufbaren Einsatzvideos 
falle auf, dass einerseits Polizeikräf-
te durchaus detailliert zu erkennen 
seien, während das sogenannte 
polizeiliche Gegenüber oft durch 
das digitale Verwischen von Gesich-
tern unkenntlich gemacht würden. 
Freiberg: „Bevor ernsthaft über 
eine Kennzeichnungspflicht disku-
tiert werden kann, sollte zunächst 
geklärt werden, inwieweit durch 
das Einstellen solcher Videos in für 
jedermann zugängliche Internet-
plattformen, die informationelle 

Selbstbestimmung von Polizeibe-
amtinnen und -beamten beschnit-
ten wird.“ Ablehnend steht die GdP 
auch der ai-Forderung gegenüber, 
so genannte unabhängige Kontroll-
gremien für die Aufarbeitung von 
Polizeieinsätzen einzuführen. Frei-
berg: „Es spricht nicht gerade für 
ein fundamentales Vertrauen in 
unseren Rechtsstaat, wenn über 
parlamentarische Ausschüsse, in-
nerpolizeiliche Kontrollstrukturen 
und letztlich auch über die Justiz 
hinaus, noch eine weitere Instanz 
über die Polizei urteilen soll. Wer 
kann denn diese Unabhängigkeit 

noch übertreffen?“ Nicht überrascht 
zeigte sich Freiberg über die Fest-
stellung, dass es in Deutschland 
keine systematische Polizeigewalt 
gebe. Der GdP-Vorsitzende: 
„Angefangen von der Auswahl von 
Beamten, über die Aus- und Fortbil-
dung und den späteren Einsatz bil-
det die Polizei das demokratische 
Rechtsverständnis ab, dass in unse-
rem Grundgesetz niedergeschrie-
ben wurde.  
 
   Auf ihre hohe Professionalität und 
ihre hohe Akzeptanz in der Bevöl-
kerung können wir stolz sein.“ 

GdP lehnt amnesty-Forderung nach Namensschildern ab 

Anschlag auf die Einsatzkräfte der Polizei bei einer Demonstration in Ber-
lin. Filme und Fotos lassen sich im Internet leicht recherchieren. Foto: 
screen shot/youtube 

Wollen Sie Mitglied der GdP werden? 
 
Dann sind Sie hier genau richtig! 
 
Wir würden uns freuen, Sie als neues Mitglied bei der 
Gewerkschaft der Polizei - Landesbezirk Baden-
Württemberg - begrüßen zu dürfen. 
 
Beitrittsformulare gibt es auf: 

www.gdp-bw.de  
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Insgesamt 17 als gefährlich 
eingestufte Straftäter im Süd-
westen wollen raus aus dem 
Knast und stellen das Land 
vor große Probleme: Ihre Ent-
lassung ist rechtlich möglich, 
doch wer von ihnen stellt 
noch eine Gefahr für die Allge-
meinheit dar? 
   Auch Baden-Württemberg muss 
Konsequenzen ziehen aus der 
schweren Rüge des Straßburger 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
zur Sicherungsverwahrung: Acht 
als gefährlich eingestufte Straftä-
ter, die ihre Strafe längst verbüßt 
haben und sich seit mehr als zehn 
Jahren in Sicherungsverwahrung 
befinden, werden auf ihre mögli-
che Entlassung aus der Haftan-
stalt Freiburg vorbereitet - bis die 
Gerichte endgültig entscheiden. 
Die Männer wurden verlegt und 
erhalten in einer Teilanstalt Kurse 
in Wohnungssuche und Umgangs-
formen mit dem Ziel, ihre soziale 
Kompetenzen zu verbessern. Dies 
bestätigte ein Ministeriumsspre-
cher auf Anfrage der Nachrichten-
agentur dpa. 
Über eine Entlassung der insge-
samt 17 Betroffenen im Südwes-
ten - 15 davon sind in Freiburg 
untergebracht - entscheiden die 
Strafvollstreckungskammern der 
zuständigen Landgerichte. Für 
den Fall ihrer Entlassung, forderte 
Baden-Württembergs Justizminis-
ter Ulrich Goll im dpa-Interview 
von Bundesjustizministerin Sabi-
ne Leutheusser-Schnarrenberger 
(beide FDP), „dass ihnen im Rah-
men der Führungsaufsicht auch 
ohne ihr Einverständnis eine 
elektronische Fußfessel angelegt 
werden kann.“  
   Dazu müsste der Weisungspa-
ragraf geändert werden. Die 
elektronische Fußfessel für Ge-
walttäter ist Thema bei der Jus-
tizministerkonferenz in Hamburg 
in dieser Woche. 

Der Landeschef 
der Gewerkschaft 
der Polizei (GdP), 
Rüdiger Seiden-
spinner, warnte, 
dass es auch mit 
Meldeauflagen 
eine völlige Si-
cherheit nicht 

geben werden. Insgesamt sei es 
hochproblematisch, jemanden 
nach so langer Haftdauer zu ent-
lassen. „Die Straftäter kommen in 
eine Welt, die sie nur aus dem 
Fernseher kennen.“ 
   In Sicherungsverwahrung blei-
ben Täter auch nach Ablauf ihrer 
Haftstrafe eingesperrt, wenn die 
Gefahr eines Rückfalls besteht. 
1998 war die Begrenzung der Si-
cherungsverwahrung in Deutsch-
land auf zehn Jahre aufgehoben 
worden. Daraufhin wurde diese 
Maßnahme für einige Straftäter 
nachträglich verlängert. Der Eu-
ropäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) stellte im 
Dezember fest, dass diese rück-
wirkende Verlängerung gegen die 
Menschenrechte verstoße. 
   Die Oberlandesgerichte be-
schäftigen sich derzeit mit einer 
Reihe von Betroffenen, die nun 
ihre Freilassung verlangen. In 
Karlsruhe stehen voraussichtlich 
im Juli zwei Fälle zur Entschei-
dung an - beides sind Sexual-
straftäter. In Sicherungsverwah-
rung sitzen in Baden-
Württemberg insgesamt 78 Ge-
fangene, darunter nur eine Frau. 
Da der Zeitpunkt einer möglichen 
Entlassung unbekannt sei, seien 
die Kurse auf einige Monate an-
gelegt, sagte ein Sprecher von 
Goll. Danach werde geprüft. Der 
Stuttgarter Anwalt Ekkehard 
Kiesswetter, dessen drei Mandan-
ten in Freiburg einsitzen, fordert 
in einem dpa-Gespräch ihre Frei-
lassung. „Sie wären auch mit ei-
ner Fußfessel einverstanden.“ 

   Nach Kiesswetters Überzeu-
gung werden nach der derzeitigen 
Rechtslage alle Sicherungsver-
wahrten über einen Kamm ge-
schoren. Dabei gebe es erhebli-
che Unterschiede. „Ich behaupte 
mal, dass von zehn Straftätern 
acht keine Straftaten mehr bege-
hen werden.“ Das Problem sei, 
dass man nicht wisse, welche 
zwei von diesen zehn Straftätern 
gefährlich seien. „Deswegen darf 
man aber nicht alle büßen las-
sen.“  
   Die Sicherungsverwahrten fris-
ten laut Kiesswetter in den Ge-
fängnissen ohne rechtliche 
Grundlage ein Dasein ohne Sinn 
und Zweck. „Da sie ihre Strafe 
verbüßt haben, sollten sie außer-
halb der Gefängnisse zentral un-
tergebracht werden - mit psycho-
logischer Betreuung, um zu se-
hen, ob sie unter Lockerungen 
lernen, ein selbstständiges Leben 
zu führen.“  
   Mit Betreuung wären sie kein 
Sicherheitsrisiko mehr, und man 
käme ab von ihrer bloßen Ver-
wahrung. (Quelle: Südkurier/dpa)  

Als gefährlich eingestufte Straftäter werden auf  
mögliche Entlassung vorbereitet 
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